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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Handelsabkommen seien wichtig für die Wirtschaft, deren konkreter Inhalt könne aber
auch Auswirkungen auf Konsumentinnen und Konsumenten haben, die erst nach der
Unterzeichnung dieser Verträge bekannt würden. Die Harmonisierung von
Produktionsstandards, die mit Abkommen teilweise eingeführt würden, seien
insbesondere in der Agrar- und Ernährungswirtschaft direkt spürbar, begründete
Jacques Nicolet (svp, VD) seine parlamentarische Initiative, mit der er eine Stärkung der
demokratischen Rolle des Parlamentes bei Handelsabkommen forderte. Das
Parlament könne Abkommen lediglich annehmen oder ablehnen, sollte aber die
Kompetenz haben, Ziele zu definieren oder rote Linien für die Verhandlung von
Abkommen zu setzen.
Die APK-NR empfahl mit 13 zu 5 Stimmen bei 6 Enthaltungen, der Initiative keine Folge
zu geben, und begründete dies in einem schriftlichen Bericht. Das Parlament habe
heute schon genug Handhabe, um die Handelspolitik mitbeeinflussen zu können. Der
Bundesrat müsse jeweils die APK beider Räte konsultieren, zudem sei ein Referendum
jederzeit möglich. Der Konsumentenschutz sei darüber hinaus von den
Handelsabkommen nicht tangiert, da ausländische Importeure an Schweizer Recht
gebunden seien. Zudem wäre das Verhandlungsresultat wohl nicht mehr vorteilhaft,
wenn das Parlament öffentlich Verhandlungsmandate debattiere, die vor der anderen
Vertragspartei eigentlich geheim gehalten werden sollten. Die Kommissionsmehrheit
könne sich freilich gut vorstellen, einst in einem zu erstellenden Aussenhandelsgesetz
die Grundzüge der Schweizer Aussenhandelspolitik festzulegen. Eine
Kommissionsminderheit gab zu bedenken, dass Handelsabkommen bisher als
«apolitisch» betrachtet worden seien. Dies werde zusehends auch in der Öffentlichkeit
kritisiert, etwa auch unter dem Aspekt von Zielinkongruenzen zwischen Wirtschafts-,
Sozial- und Umweltpolitik. 
In der Wintersession 2020 kam die parlamentarische Initiative aufgrund der
ablehnenden Haltung der Kommission in den Rat. Nachdem Jacques Nicolet für seinen
Vorstoss geworben hatte, kam es bereits zur Abstimmung: Äusserst knapp mit 86 zu 83
Stimmen bei 17 Enthaltungen wurde dem Anliegen Folge gegeben. Die Ausgangslage der
Abstimmung war ziemlich kompliziert: Wer den Antrag der Kommissionsminderheit auf
Folgegeben befürwortete und somit gegen den Antrag der Kommissionsmehrheit war,
musste Nein stimmen; was die geschlossene Fraktion der Grünen (4 Enthaltungen), 50
Mitglieder der SVP-Fraktion (von 51), 10 Mitglieder der SP-Fraktion (von total 36 bei 12
Enthaltungen) sowie 3 Mitglieder der Mitte-Fraktion (von 30) taten. Die Fraktionen der
FDP und der GLP stimmten geschlossen gegen Folge geben. Diese etwas seltsam
anmutende Koalition war denn wohl auch einiger Verwirrung über die Bedeutung eines
Ja bzw. eines Nein geschuldet. Balthasar Glättli (gp, ZH) stellte deshalb einen
Ordnungsantrag für eine Wiederholung der Abstimmung; er selber habe sich auch
vertan und man sei es sich schuldig, dass man für das stimme, was man tatsächlich
wolle. Der Ordnungsantrag wurde mit 140 zu 29 Stimmen angenommen. Bei der
erneuten Abstimmung resultierte mit 99 zu 80 Stimmen (7 Enthaltungen) ein
deutlicheres Resultat als zuvor, da vor allem in der SP-Fraktion 18 Mitglieder vom Ja- ins
Nein-Lager gewechselt und damit der parlamentarischen Initiative zum deutlicheren
Erfolg verholfen hatten. Umgekehrt waren vier Mitglieder der SVP-Fraktion vom Nein-
ins Ja-Lager gewechselt. 1
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Volksrechte

In der Sommersession beugte sich der Nationalrat über die Frage der Zuständigkeit bei
Kündigung von Staatsverträgen. In einer Medienmitteilung Ende Mai hatte die SPK-NR
bekannt gegeben, dass sie die von der kleinen Kammer gutgeheissene Vorlage ihrer
Schwesterkommission einstimmig unterstütze, den Vorschlag des Bundesrates
hingegen ebenfalls ablehne. Zwar habe die Frage, wer für die Kündigung von Verträgen
zuständig sei – der Bundesrat oder das Parlament – bisher kaum gestellt werden
müssen. Dies müsse aber insbesondere im Hinblick auf Volksinitiativen, deren Annahme
eine Kündigung von Verträgen nach sich ziehen könne, geklärt werden. Die Beurteilung
der Frage, ob neues Verfassungsrecht in Widerspruch zu einem bestehenden
völkerrechtlichen Vertrag stehe, könne nicht der Exekutive alleine überlassen werden.
Wie beim Abschluss solcher Verträge müsse dies dem Gesetzgeber, also dem Parlament
und im Falle eines Referendums der Stimmbevölkerung, überlassen werden. Dies
entspreche der Idee des materiellen Parallelismus, führte Barbara Steinemann (svp, ZH)
für die Kommission in der Ratsdebatte aus. Es sei wichtig, dass die Regeln vor einem
Spiel und nicht während des Spiels festgelegt würden, weshalb dieser Parallelismus im
Gesetz festgehalten werden müsse. 
Eine Minderheit Glättli (gp, ZH) beantragte, die Änderung nicht nur auf Gesetzesstufe zu
regeln, sondern auch in der Verfassung zu verankern – eine Forderung, wie sie auch
vom Bundesrat gestellt worden war, was von der neuen Justizministerin Karin Keller-
Sutter unterstrichen wurde. Eine deutliche Mehrheit von 161 zu 10 Stimmen folgte hier
allerdings dem Ständerat und sprach sich ebenfalls gegen Eintreten auf den
bundesrätlichen Vorschlag aus. Die von der kleinen Kammer noch leicht angepasste
Kommissionsvorlage fand dann in der Gesamtabstimmung eine Mehrheit von 179
Stimmen, denen lediglich eine Enthaltung gegenüberstand. 
In den Schlussabstimmungen hiessen sowohl der Ständerat (44 Stimmen, keine
Enthaltung) als auch der Nationalrat (195 Stimmen, 1 Enthaltung) das neue Gesetz
einstimmig gut. 2
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1) AB NR, 2020, S. 2625; Bericht APK vom 9.11.2020 ; Medienmitteilung APK-NR vom 11.11.2020
2) AB NR, 2019, S. 1026 ff.; AB NR, 2019, S. 1362; AB SR, 2019, S. 584; Medienmitteilung SPK-NR vom 24.5.19
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